
 
 
Die Bürgerinitiative B 258n ein informiert: 
 
Wesentliche Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), Juni 2008, 
zur geplanten B 258n 
 
Ausgangslage und Angaben zur UVS  
 
Auftraggeber der UVS war die Provinz Limburg, ausgeführt wurde sie vom BKR (Büro 
für Kommunal- und Regionalplanung, Aachen.  
Die Untersuchung der Auswirkungen auf die Tierwelt wurden vom Büro Raskin 
durchgeführt und vom Landesbetrieb Straßenbau beauftragt. 
Aus dem Bericht geht nicht hervor, wer die Verkehrsprognosen erstellt hat. 
 
Der Zweck der geplanten Bundesstraße wird zum ersten Mal schriftlich formuliert. Dabei 
wird nicht darauf hingewiesen, dass diese Zielsetzungen nie öffentlich diskutiert, 
geschweige denn jemals von der Öffentlichkeit als Planungsauftrag formuliert worden 
sind. Angeblich soll die B 258n: 
· Heutige Verbindungen zwischen Aachen, Herzogenrath und Parkstad Limburg 

entlasten,  
· Eine leistungsfähige Verbindung zwischen der Heinsberger Region und dem 

Oberzentrum Aachen schaffen,  
· Die Kapazität der Infrastruktur schaffen 

-   für östliche jetzige und kommende Gewerbegebiete und  
- für große Tourismus- und Naherholungseinrichtungen (zur Entlastung des 
benachbarten Heuvellandes) in Limburg.  

 
Tatsächlich werden aber in der verkehrstechnischen Untersuchung einzig und allein die 
Auswirkungen auf die Verkehrsströme in Herzogenrath untersucht. Die Formulierung 
einer darüber hinaus gehenden, überörtliche Bedeutung der Straße ist wohl in erster 
Linie dazu gedacht, den Status der B 258n als Bundesfernstraße nachträglich zu 
rechtfertigen. 
 
Neben einigen Verkehrssicherheitsaspekten und der Unübersichtlichkeit der heutigen 
Streckenführung wird in der UVS in Bezug auf die derzeitige Situation bemängelt, dass 
es im abendlichen Berufsverkehr montags bis freitags zwischen 16 und 18 h an einigen 
Stellen im niederländischen Verkehrsnetz zu Staus kommt.  
Es wird behauptet, dass derzeit auf Herzogenrather Stadtgebiet auf der südlichen 
Roermonder Str. täglich 34.500 Kfz fahren, auf der nördlichen Roermonder Str. aber nur 
17.100. Die Schlussfolgerung, dass die fehlenden 17.400 Fahrzeuge nicht den 
Nordraum erreichen, wird nicht problematisiert. 
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Die für das Jahr 2004 behaupteten 34.500 Kfz stehen aber vor allem im Widerspruch zu 
Verkehrszählungen des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Roermonder Straße 
zwischen Kohlscheid und Richterich, bei denen im gleichen Zeitraum nur etwa 23.300 
Kfz/Tag gezählt wurden! 
 
Der Baukörper der Straße  
Die B 258n wäre eine Straße der Kategorie A II „Anbaufreie zwischengemeindliche 
Straßenverbindung außerhalb bebauter Gebiete“. Sie würde nach den derzeitigen 
Nutzungsberechnungen mit einer Fahrbahn je Richtung gebaut.  
 
„Die verkehrstechnisch günstigste Alternative 3.1“ wäre 4.300m lang, würde  14 Wege, 
4 Bäche (Krombach, Heyder Feldbach, Horbach, Amstelbach) und eine Bahnstrecke 
queren. Sie würde auf 2520m Länge in Hochlage, auf 1800m Länge im Einschnitt 
verlaufen. Die Trasse würde insgesamt 11 Brücken erforderlich machen, am südlichen 
Anschluss würde die Kohlscheider Straße direkt in die B 258n in Form einer Brücke 
über die Roermonder übergehen, von der Roermonder Straße würden in direkter 
Nachbarschaft zur Richtericher Siedlung „Schönauer Friede“ Auffahrten wie bei einer 
Autobahn auf die B 258n gebaut werden.  
 

 
 
Abb. 1: Planausschnitt aus der UVS 
 
 
Aus den Flächen- und Längenangaben der UVS ergibt sich, dass die versiegelte Breite 
der Straße 18m betrüge, inklusive Böschungen wären es 36,7m Breite, 51,6m inklusive 
Arbeitsstreifen. Die B 258n versiegelte 7,76 ha Land, benötigte incl. Böschungen 15,8 
ha, und incl. je 5m breitem Arbeitsstreifen gingen 22,2 ha Land verloren. 
 
Die Alternative 3.1 wird nicht nur als die  verkehrstechnisch günstigste bezeichnet, 
sondern ihr wird auch bescheinigt, dass sie gleichzeitig auch „aus Umweltsicht am 
ungünstigsten“ ist. 
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Alternative 3.5 hätte die vergleichsweise geringsten Umweltauswirkungen; auch diese 
hätte aber „erhebliche nachteilige Auswirkungen“. Diese Alternative hätte zugleich die 
geringste Entlastungswirkung für das deutsche Straßennetz. 
 
Die Verkehrsprognose  
 
Für vier repräsentative Querschnittslagen im deutschen Straßennetz der Stadt 
Herzogenrath werden die Belastungen im Jahr 2004 den erwarteten Belastungen im 
Jahr 2025 gegenübergestellt und die Be- und Entlastungen durch Buitenring und B 258n 
beziffert.  
Die Zahlen sind nicht glaubwürdig, weil sie – zumindest an einer Stelle nachweisbar – 
Messungen an Zählstellen widersprechen. Außerdem werden Steigerungsraten des 
Verkehrs bis  2025 um 19 % auf der südlichen Roermonder Straße angenommen, was 
der aktuell fallenden Tendenz, die durch die Verkehrszählungen belegt ist, widerspricht. 
Ist schon diese Annahme sehr zu bezweifeln, so gilt dies umso mehr für die erwarteten 
Steigerungsraten für die nördliche Roermonder Straße (56 %!!), sowie in deren 
Verlängerung auf der Voccartstraße (34% !) und Schütz-von-Rode-Straße (35 %!)  
 

 
Abb.2: Vergleich der Prognosedaten und der Verkehrszählung (BI 258nein) 
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Gegenüber diesen sehr hohen Annahmen für die Verkehrsbelastung im Jahr 2025 
werden die verkehrlichen Auswirkungen der B258n zusammen mit dem Buitenring auf 
die Verkehrsbelastung gegenüber der Nullvariante (das heißt: kein Buitenring-Ausbau, 
keine B 258n) in absoluten Zahlen beziffert. Umgerechnet in Prozent ergäben sich 
folgende Werte:  
Im verkehrstechnisch besten Fall (also Trasse 3.1), nähmen die Kfz-Zahlen für die 
Schütz-von-Rode-Straße (Herzogenrath-Zentrum) nur um 4,4% ab, auf der südlichen 
Roermonder Straße (auf Herzogenrather Stadtgebiet) um 16,7%. Für die nördliche 
Roermonder Straße wurde die Entlastung sogar auf 32,2% berechnet, für die 
Voccartstraße auf 24 %.  
Einerseits wird also nur eine sehr geringe Entlastung für das Herzogenrather Zentrum 
errechnet, andererseits sind die Entlastungszahlen so hoch, dass sie schon deswegen 
unglaubwürdig sind. Nähme die Stadt Herzogenrath die Zahlen ernst, so könnte sie sich 
trotz B 258n und Buitenring auch nicht auf eine Verbesserung der jetzigen 
Verkehrssituation freuen: Im Jahr 2025 lägen die Belastungen auf den drei 
letztgenannten Streckenabschnitten immer noch in gleicher Größenordnung wie heute  
(-1,4% bis +5,6%), bei der Schütz-von-Rode-Straße würde sogar eine Steigerung von 
knapp 30% zu bewältigen sein!  
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Abb. 3: Tabelle aus der UVS 
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Umweltauswirkungen  
 
1. Lärm 
 
Die UVS attestiert: Die Freiraumqualitäten des Heydener Ländchens tragen „in hohem 
Maße zum Wohnwert der umliegenden Siedlungsbereiche bei“. Für den Fall der 
Realisierung von Trasse 3.1 gilt: 
‚Die hohe Wohnqualität am östlichen Rand von Horbach wird deutlich gemindert.’ Die 
Straße verliefe hier in einem Abstand von ca. 100m. Für die Obermühle wäre laut UVS 
mit einer Zunahme von 10 dB (a) zu rechnen, so dass es dort tagsüber zwischen 53 und 
58 db (a) laut sein würde.  
 
Der Bau jedweder Variante würde den Grüngürtel des neuen Siedlungsgebiets 
„Richtericher Dell“ für 2600 Einwohner zerschneiden. 
‚Die verlärmte Gesamtfläche (> 48 db Lden) wird von 626 auf 790 ha ansteigen.’  
Bei Variante 3.1 liegen 15,6ha Wohnbebauung im Abstand von bis zu 100m von der 
Trasse; in diesem Bereich würde die Wohnsituation erheblich beeinträchtigt werden.  
Auf 27,3ha Siedlungsfläche nähme der Lärm um mehr als 3 dB zu – Siedlungsbereiche, 
in denen bestehende Straßen um mehr als 3 dB entlastet werden, gäbe es dagegen 
nicht.  
Gegenüber der Nullvariante nähme die lärmbelastete Fläche um über 40% zu. Eine 
Fläche von 75 ha bestehender und geplanter lärmempfindlicher Nutzungen sehr hoher 
Empfindlichkeit und über 214 ha siedlungsnaher Freiräume würden über 48 dB Lden laut. 
 
Auf der Richtericher Dell ist noch kein Spatenstich erfolgt – und schon ist klar, dass 
37ha der Siedlungsteile sehr hoher Empfindlichkeit und 2,2 ha hoher Empfindlichkeit in 
verlärmtes Gebiet hineingebaut würden! 
 
2. Auswirkungen auf Tierwelt und Biotope 
 
Neun Biotopschutzgebiete würden beeinträchtigt, 2,75 ha Biotope mit hoher und sehr 
hoher Bedeutung gingen verloren.  
 
- Rebhuhn, Wachtel, Schafstelze, Mäusebussard und Kiebitz würden im Abstand 

von bis zu 150m von der Straße ihre Brutreviere aufgeben,  
- Steinkäuze sogar bis 300m Entfernung.  
- Wichtige Lebensräume von Fledermäusen (Zwerg-, Wasser-, Mückenfledermaus), 

Dachs und Amphibien würden zerschnitten,  
- weitere Fledermausvorkommen beeinträchtigt (erhöhtes Kollisionsrisiko wird 

angenommen für den Großen Abendsegler und das (nicht sicher nachgewiesene) 
Große Mausohr). 

 
So würden Teilpopulationen geschaffen, die für fast alle dieser Arten nicht mehr 
überlebensfähig wären.  
Wegen der Zerschneidung der Lebensräume und der Zunahme an Verkehrsopfern sagt 
die UVS das Aussterben von Rebhuhn, Wachtel, Kiebitz und Steinkauz in der gesamten 
Horbacher Börde voraus. Dabei mahnt sie an, dass „das Land NRW eine besondere 
Verantwortung für den Erhalt des Steinkauzes hat“. 
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Abb. 4: Karte aus der UVS 
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„Auf Straßen mit einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 80 km/h [werden] zwanzigmal 
mehr Eulen getötet als auf Straßen mit langsamer fahrenden Fahrzeugen“. Ähnliches 
gilt für Fledermäuse. Auf der B 258n läge das geplante Tempolimit bei 100 km/h. Die 
UVS empfiehlt daher, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h zu begrenzen 
und mit Radarkontrollen zu überwachen. 
 
Auch vielen Dachsen wird der Unfalltod prognostiziert – die Art ist in den Niederlanden 
streng geschützt, und wir erinnern an die Aussage, dass bei der Bewertung der 
Auswirkungen der jeweils höhere Schutzstatus angewendet wird.  
 
Der europaweit streng geschützte und inzwischen äußerst seltene Eremiten-Käfer 
wurde in den letzten Jahres sowohl auf niederländischer wie auch auf deutscher Seite 
nachgewiesen. Da „Deutschland eine hohe Verantwortung für die angestrebte 
Vernetzung der (...) Populationen“ hat, stuft die UVS das Vorkommen sogar als von 
nationaler Bedeutung ein.  
 
„Dem stark gefährdeten und streng geschützten, in Anhang 2 und 4 der FFH-Richtlinie 
aufgeführten und prioritären Eremiten wird [bei Querung des Krombachtals] der 
Kernlebensraum zerschnitten.“ Hierdurch wäre „- ohne Umsetzung der ermittelten 
Vermeidungsmaßnahmen (...) – ein Aussterben dieser Art zu befürchten.“ Selbst für den 
Fall der Durchführung dieser Maßnahmen benennt der Gutachter Risiken (Verschattung, 
Schadstoffeintrag) für das Überleben dieser Art, die unkalkulierbar seien. 
 
3. Landwirtschaft 
 
Die Landwirtschaft und damit unsere Ernährung und die unserer Nutztiere ist durch den 
Kfz-bedingten Eintrag von insbesondere Zink, Cadmium, Blei, Kupfer, Nickel und Chrom 
beeinträchtigt. Diese können noch in bis zu 50m vom Straßenrand entfernt die 
Vergiftungslimits („Frachtgrenzen“) der Bodenschutzverordnung überschreiten (im 
Abstand bis zu 10m zum Straßenrand sind Überschreitungen „häufig und teilweise hoch“). 
Die Wirkintensität wird im Abstand bis 50m von den AutorInnen der UVS folgerichtig als 
hoch bezeichnet. 
Über die genannten Gifte hinaus wird für die Trasse 3.1 ein jährlicher Ausstoß von 719 
Tonnen NO2 und 61 Tonnen PM10-Feinstaub erwartet (für Jahr 2015). 
 
4. Boden 
 
Bezüglich des Bodens beschreibt die UVS „erhebliche Auswirkungen durch die 
großflächige Inanspruchnahme naturnaher Böden mit hoher Bodenfruchbarkeit bzw. mit 
Biotopentwicklungspotenzial“. „Aufgrund der langen Entwicklungsdauer der Böden von 
mehreren tausend Jahren“ kann der Funktionsverlust grundsätzlich nicht vollständig 
ausgeglichen, jedoch durch Rückbau versiegelter Flächen an anderer Stelle gemildert 
werden. Frage: Wo würde denn entsiegelt? 
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5. Gewässer 
 
Auch das Schutzgut Oberflächengewässer würde erheblich beeinträchtigt. Ein Teil des 
Amstelbaches (im Bereich Uersfeld), der erst vor 10 Jahren aufwändig renaturiert wurde 
und heute wichtiger Baustein im Biotopverbund ist, würde verrohrt. Der „sehr 
empfindliche Quellbereich“ am Heydener Feldbach würde – neben direkten 
Stoffeinträgen - „in Mitleidenschaft gezogen“  
Die lufthygienischen Funktionsflächen des Amstelbachtalsystems würden auf 7,4 ha 
Fläche versiegelt und auf mehreren Kilometer Länge quer geschnitten, was den 
Luftaustausch beeinträchtigte.  
 
6. Landschaftsqualität 
 
Große ungestörte Ruheräume zusammen mit der „sehr hohen Qualität aufgrund des 
störungsarmen und naturnahen Umfeldes“ der Wege im Amstelbachtal stellen eine 
Landschaftsqualität dar, die genau den vom Aachener Rat beschlossenen 
Umweltqualitätszzielen entspricht.  Die UVS verweist auf das Radverkehrsknotennetz, 
die Möglichkeiten für Drachenflug und Modellsporthobby hin. Sie  beschreibt die 
Aufwertung für die Erholungsnutzung, die das Untersuchungsgebiet, das Heydener 
Ländchen, zur Zeit durch den großräumigen Landschaftspark der EuRegionalen 2008, 
den Pferdelandpark, erfährt. Die Alternative 3.1 würde sechs hochwertige 
Landschaftsbildeinheiten zerschneiden und reduzierte das ruhige Gebiet durch 
Lärmausbreitung um 70%, „nahezu restlos“ ! 
 
7. Kulturhistorie 
 
Kulturhistorisch bezeichnet die UVS das Heydener Ländchen als intakte Einheit, die (in 
allen Alternativen) erheblich beeinträchtigt würde. „Mit der Zerschneidung der 
siedlungshistorischen Bauernschaft Forsterheide wird ein markanter Bereich der 
Kulturlandschaft beeinträchtigt.“  
 
8. Avantis-Ausgleichsflächen 
 
Etliche Kompensationsflächen von Avantis liegen innerhalb der Wirkzone bis 150m 
Abstand (zum Straßenmittelpunkt). Anlage 9 (Raskin 2008) ist ein eigenes Gutachten 
über die Kompensation der Schäden der Avantis-Kompensationsflächen, in der 
umfangreiche Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichmaßnahmen als nötig 
bezeichnet werden. 
 
Fazit  
 
Auf der Grundlage der UVS müssen die Entscheidungsträger in Bund und Land die 
gesetzlich vorgeschriebene Abwägung zwischen verkehrstechnischem Nutzen und 
Umweltbelastung vollziehen. 
 
Die UVS belegt den erheblichen Eingriff in den Landschaftsraum in Bezug auf Tierwelt 
und Biotope, die Gewässer, Böden und landwirtschaftliche Nutzung, die Belastung der 
Wohngebiete und des Naherholungsgebiets durch Lärm sowie die Zerstörung der 



Information der Bürgerinitiative B 258nein zur UVS 9 

Landschaftlichen Qualität. Der verkehrstechnisch favorisierten Variante 3.1 wird die 
größte Umweltbelastung aller sechs untersuchten Varianten zugeschrieben. 
Der Straßenbau durchkreuzt Erholungswertsteigernde Maßnahmen der Euregionalen 
2008 und verletzt Avantis-Ausgleichsflächen. Er konterkariert die Umweltqualitätsziele 
der Stadt Aachen. 
 
Gleichzeitig weisen die Verkehrsberechnungen nicht nachvollziehbare, in einem Fall 
nachweislich falsche Grundannahmen der bestehenden Verkehrsbelastung auf sowie 
unglaubwürdige Annahmen von zu erwartenden Steigerungsraten des 
Verkehrsaufkommens bis zum Jahr 2025. Die daraus errechneten potentiellen 
Entlastungen des Stadtgebiets von Herzogenrath sind daher ebenfalls nicht glaubwürdig.  
 
Die Verkehrszahlen bilden die Wirklichkeit nicht ab. Zusammen mit der weitreichenden 
Naturschädigung und der neu entstehenden, dauerhaften Umweltbelastung muss dies 
für die Entscheidungsträger Anlass genug sein, die unsinnige Straßenplanung zu 
stoppen.  
 
Auch vor dem Hintergrund der bereits früher dokumentierten fragwürdigen Umstände 
des Planungsverfahrens (kein durch öffentlich geführte, inhaltliche Diskussionen 
legitimierter Planungsauftrag, kein belastbares Nutzen/Kosten-Verhältnis im 
Bewertungsverfahren) fordern wir erneut die 
 

Herausnahme der B 258n aus dem Bundesverkehrswegepl an! 
 
 
 
Ute Bendicks und Ralf Spilker für die Bürgerinitiative B 258nein 
Herzogenrath, 03.09.2008 
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Abb.5: Straßenverlauf der Alternative 3.1 (BI 258nein) 


